
Gemeinde Simmelsdorf
Landkreis Nürnberger Land

Gemeinde Simmelsdorf
Nürnberger Straße 16
91245 Simmelsdorf

Widerspruch gegen die Datenübermittlung
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Antragsteller
Name, Vorname(n)

Geburtsdatum Geburtsort

Straße, Haus–Nr. PLZ, Wohnort

Ich widerspreche der Weitergabe meiner Daten und beantrage die Eintragung folgender 
Übermittlungssperren im Melderegister der Gemeinde Simmelsdorf:

Übermittlungssperren, für die keine Begründung erforderlich ist:

Datenübermittlung an Parteien,  Wählergruppen oder  Träger  von Wahlvorschlägen im  
Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)

Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
(§ 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz)

Datenübermittlungen  an  Mandatsträger,  Presse  und  Rundfunk  über  Alters-  und  
Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)

Datenübermittlungen an Adressbuchverlage für die Herausgabe von Adressbüchern 
(§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)

Ort, Datum Unterschrift der widersprechenden Person

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld



Erläuterungen zu den einzelnen Übermittlungssperren:

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen oder Träger von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 Bundesmelde-
gesetz)

Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melde-
register.  Hierzu gehören auch Abstimmungen im Zusammenhang mit  Volksbegehren,  Volksent-
scheiden sowie Bürgerentscheiden.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 
42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz)

Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die nicht derselben oder in keiner öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
de anderen Familienangehörigen. Familienangehörige sind der Ehegatte oder Lebenspartner, min-
derjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder.

Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Die Sperre gilt nicht, soweit Daten 
für Zwecke des Steuererhebungsrechtes der jeweiligen Kirche übermittelt werden.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Mandatsträger, Presse und Rundfunk über Al-
ters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)

die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskünfte aus 
dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag.

Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebe-
hörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen  an  Adressbuchverlage  für  die  Herausgabe von 
Adressbüchern (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)

Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für  die Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden.



Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Antragsteller
Name, Vorname(n)

Geburtsdatum Geburtsort

Straße, Haus–Nr. PLZ, Wohnort

Ich beantrage eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) wegen 
einer  Gefahr  für  Leben,  Gesundheit,  persönliche  Freiheit  oder  ähnliche  schutzwürdige 
Belange. Mein berechtigtes Interesse ergibt sich aus der nachfolgenden Begründung:

Auskunftssperren, für die eine Begründung erforderlich ist:

Begründung

Bemerkungen/Vermerke/Entgegen genommen

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller

Amtliche Vermerke:



Erläuterungen zu Auskunftssperren

Beantragung von Auskunftssperren gemäß § 51 Absatz 1 BMG.
Die Meldebehörde trägt auf Antrag eine Auskunftssperre in das Melderegister ein, wenn 
Tatsachen  Vorliegen,  die  die  Annahme  rechtfertigen,  dass  der  betroffenen  oder  einer 
anderen  Person  durch  eine  Melderegisterauskunft  eine  Gefahr  für  Leben,  Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann.

Hierzu ist bei der Meldebehörde ein formloser Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre 
nach § 51 Absatz 1 BMG zu stellen, in dem die Gründe glaubhaft zu machen sind, dass 
der betroffenen oder einer anderen Person durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr 
für  Leben,  Gesundheit,  persönliche  Freiheit  oder  ähnliche  schutzwürdige  Interessen 
erwachsen kann. 
Die Meldebehörde kann im Einzelfall  die Vorlage weiterer Nachweise vom Antragsteller 
fordern.  Die  Einrichtung  der  Auskunftssperre  bewirkt,  dass  eine  Auskunft  aus  dem 
Melderegister  nur  erteilt  wird,  wenn  eine  Beeinträchtigung  schutzwürdiger  Interessen 
ausgeschlossen werden kann.

Die betroffene Person wird vor Erteilung einer Auskunft durch die Meldebehörde angehört. 
Die Auskunftssperre wird im Melderegister im Datensatz zur eigenen Person eingetragen. 
Sie  wird  auch  im  Datensatz  von  Ehegatten  oder  Lebenspartnern,  beim  gesetzlichen 
Vertreter  oder  minderjährigen  Kindern  als  sogenannte  beigeschriebene  Daten 
berücksichtigt. Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet und kann auf Antrag 
verlängert werden. 


